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1.1 Anlass der Planung

Die Gemeinde Seebach verzeichnet trotz insgesamt rückläufiger Ein-
wohnerzahlen eine große Nachfrage für Wohnbauflächen. Dies liegt an 
einem im thüringenweiten Vergleich überdurchschnittlichen Anteil an 
kleinen Geschosswohnungen im Plattenbau und Altneubau in Seebach. 
Zum anderen sind die Möglichkeiten für die Neuerschließung von Bauge-
bieten aufgrund der naturräumlichen Gegebenheiten stark begrenzt. So-
wohl im Zuge des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes aus dem Jahre 
2010 als auch im laufenden Prozess der Fortschreibung ISEK Erbstromtal 
2030 wurde ein Umstrukturierungsbedarf für die im Geltungsbereich be-
findlichen Garagen festgestellt und die Eignung für Wohnentwicklungen  
aufgrund des räumlichen Bezuges zum Ort bescheinigt. Im Zuge dieser 
Maßnahmen und um der Nachfrage nach Bauland für Einfamilienhäuser 
nachzukommen, wurde der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungs-
plan "Im Teichhofe" Seebach nach §13b gefasst. Die Gemeinde beabsich-
tigt damit die Aufwertung von Teilen einer bestehenden Garagenanlage 
in zentraler Ortslage, um ein attraktives Angebot im Bereich des parzel-
lengebundenen Familienwohnens zu schaffen. Erklärtes Ziel der Gemein-
de ist es, einen Bevölkerungszuwachs insbesondere im Bereich junger 
Familien zu bewirken. Zeitgemäße, hochwertige Wohnangebote stellen 
hierfür eine Grundvoraussetzung dar.
Eine Neuausweisung von ca. 4.000 m² Brutto- Bauland für die Entwick-
lung von Wohnangeboten in zentraler Ortslage Seebachs erscheint auf-
grund der genannten Rahmenbedingungen erforderlich und begründet. 

1.2 Zweck und Ziel der Planung

Ziel der Gemeinde Seebach ist es, mit der Ausweisung von Wohnbauflä-
chen im Baugebiet "Im Teichhofe“, Gemeinde Seebach, den örtlichen Be-
darf nach Neubauflächen für junge Familien zu decken. Mit der Aufstel-
lung des Bebauungsplanes „Im Teichhofe“ sollen die Voraussetzungen 
für ein Angebot zur Bildung von Wohneigentum in Seebach geschaffen 
werden.
Der Bebauungsplan mit einem Geltungsbereich von ca. 5.300 m² dient 
der Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung sowie ei-
ner wirtschaftlichen und sinnvollen Erschließung der Baugrundstücke. Er 
leistet die Grundlage für die erforderliche Erschließungskosten-Beitrags-
satzung und bereitet die öffentlichen Verkehrsflächen und die öffentli-
chen Grünflächen vor. 
Das Baugebiet schließt sich an den im Zusammenhang bebauten histori-
schen Ortskern an. Die Bebauung setzt in Art und Maß der Nutzung die 
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vorhandene städtebauliche Struktur der bestehenden Bebauung an der 
Hauptstraße Seebachs fort und rundet den Ort ab. Das Gebiet wird durch 
eine neue Erschließungsstraße an die bestehende Hauptstraße angebun-
den. 

1.3 Geltungsbereich

Der Geltungsbereich umfasst die Flurnummern Fl. Nr. 6/10 und 820/6 so-
wie Teile der Flurstücke 137/3, 138, 139/1, 139/9, 150/2, 150/3, 150/4, 
150/5, 820/5 sowie 820/6 in der Gemarkung Seebach. 
Die Grundstücke  6/10 , 137/3, 138, 139/1, 139/9  und  
820/5 sind  im Eigentum der Gemeinde Seebach, alle an-
deren Flurstücke befinden sich in Privateigentum. 

1.4 Verfahren

Der Geltungsbereich des B-Planes umfasst eine Fläche von 5.163m² im 
Anschluss an die Ortslage Seebach. Es handelt sich damit um ein Bauge-
biet mit einer Grundfläche von weniger als 10.000m², durch welches die 
Zulässigkeit von Wohnnutzungen auf Flächen begründet wird, die sich an 
im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließen. 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes ist im beschleunigten Bauleitplan-
verfahren gem. §13b BauGB vorgesehen. 
Von einer Umweltprüfung nach §2 Abs. 4 BauGb wird in diesem Fall ab-
gesehen. Die Darstellungen des wirksamen FNP werden  im Wege der 
Berichtigung angepasst.
Der Aufstellungsbeschluss wurde durch den Gemeinderat Seebach am 
30.09.2019 gefasst.
Eine frühzeitige Information und Beteiligung der betroffenen Nachbarn 
und Anlieger erfolgte am 10.12.2020 im  Klubhaus Seebach. 
Der Gemeinderat Seebach hat in der Sitzung vom 17.05.2021 den Ent-
wurf des Bebauungsplans "Im Teichhofe" Gemarkung Seebach gebilligt 
und die öffentliche Auslegung  gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Betei-
ligung der Träger öffentlicher Belange gemäß §4 Abs. 2 BauGB beschlos-
sen.
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1.5 Städtebaulicher Entwurf 

Im Zuge des städtebaulichen Entwurfes wurden zunächst grundlegende 
Prämissen für die Entwicklung der Fläche festgelegt. Diese waren:
1. Schaffung eines differenzierten Angebotes für parzellengebundes-
enes Eigentumswohnen.
2. Gering verdichtete, durchlässige Bebauung entsprechend der städte-
baulichen Umgebung.
Auf Basis dieser Prämissen wurden drei Lösungsvorschläge erarbeitet 
und eine Vorzugsvariante mit größtmöglicher Varianz der Bautypologie 
festgelegt, um möglichst verschiedene Angebote zu schaffen.
Im Rahmen des städtebaulichen Entwurfes wurde die Aufnahme eines 
nördlich der Feuerwehr gelegenen Grundstücksstreifens in den Gel-
tungsbereich untersucht, um eine geordnete Umfahrung für Müll- und 
Rettungsfahrzeuge bzw. Lieferfahrzeuge zu ermöglichen.
Aufgrund der topographischen Gegebenheiten wurde der Erschließungs-
aufwand im folgenden Planungsprozess jedoch als relativ hoch einge-
schätzt. Um den Erschließungsaufwand zu minimieren, wurde  dem Be-
bauungsplan schließlich die Variante 1 ohne nördliche Umfahrung der 
Feuerwehr zugrunde gelegt und stattdessen eine Fläche für einen Wen-
dehammer eingeordnet.

1 Städtebaulicher Entwurf,  
Vorzugsvariante Einzel- und/ oder 
Doppelhäuser: Durchbindung auf-
grund topografischer Schwierigkeiten 
verworfen, stattdessen Wende-
möglichkeit nach RASt 06 in B-Plan 
aufgenommen
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2	 Städtebaulicher	Entwurf,		
Variante	Doppelhäuser		-		verworfen

3	 Städtebaulicher	Entwurf,		
Variante	Einzelhäuser		-		verworfen



Der vorliegende Auszug wurde aus Daten verschiedener 
grundstücks- und raumbezogener Informationssysteme erstellt. 
Er stellt keinen amtlichen Auszug im Sinne des Thüringer 
Vermessungs- und Geoinformationsgesetzes  in der jeweils geltenden 
Fassung dar, so dass eine rechtsverbindliche Auskunft daraus nicht 
abgeleitet werden kann. 

1 

Geoproxy Kartenauszug 

Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft 
18.06.2020ca. 1 : 250000

32645114.2

32
57

34
34

.2

5662673.9

5628163.9

2 R Ä U M L I C H E  E I N O R D N U N G  U N D 
P L A N U N G S R E C H T L I C H E  V O R G A B E N
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2.1 Räumliche Übersicht

Die Gemeinde Seebach liegt im Wartburgkreis in Thüringen. Erfüllende 
Gemeinde für Seebach ist die Stadt Ruhla. Ruhla und Wutha-Farnroda 
sind die nächstgelegenen Grundzentren und mit Eisenach befindet sich 
ein Mittelzentrum mit Funktionen eines Oberzentrums ca. 15 km ent-
fernt. Seebach hat 1.815 Einwohner (Stand 2018) und liegt am nord-
westlichen Rand des Thüringer Waldes.  Der folgende Ausschnitt zeigt die 
räumliche Übersicht über die Lage und den Standort Seebachs. Das Plan-
gebiet befindet sich am nördlichen Ortsrand von Seebach im Anschluss 
an die Hauptstraße. 
Das Gemeindegebiet Seebach gehört zur naturräumlichen Haupteinheit 
des Thüringisch-Fränkischen Mittelgebirges und wird dem Mittleren Thü-
ringer Wald zugeordnet. Der Mittlere Thüringer Wald weist eine stark 
zertalte, überwiegend bewaldete Landschaft auf. Der größere Teil der 
Landschaft wird forstlich genutzt. Die verbleibenden landwirtschaftli-
chen Flächen werden überwiegend als Rinderweiden genutzt. 
Die Gemeinde Seebach ist verkehrlich durch die Bundesstraße 88 über 
die Anschlussstellen Wutha-Farnroda und Waltershausen an die Bundes-
autobahn 4 angebunden. Eine Bahnanbindung besteht nicht. Seebach ist 
an das überörtliche Busnetz angeschlossen. Das Plangebiet in zentraler
Ortslage von Seebach ist sehr gut an alle vorhandenen Infrastrukturen 
angebunden. 

4 Auszug topographische Karte mit 
Markierung des Plangebietes, o.M. 
(Quelle: Geoproxy)



Der vorliegende Auszug wurde aus Daten verschiedener 
grundstücks- und raumbezogener Informationssysteme erstellt. 
Er stellt keinen amtlichen Auszug im Sinne des Thüringer 
Vermessungs- und Geoinformationsgesetzes  in der jeweils geltenden 
Fassung dar, so dass eine rechtsverbindliche Auskunft daraus nicht 
abgeleitet werden kann. 

1 

Geoproxy Kartenauszug 

Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft 
18.06.2020ca. 1 : 14265

32602276.1

32
59

81
86

.2

5642366

5640396.9

2 R Ä U M L I C H E  E I N O R D N U N G  U N D 
P L A N U N G S R E C H T L I C H E  V O R G A B E N
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5 Auszug topographische Karte mit 
Markierung des Plangebietes, o.M. 
(Quelle: Geoproxy)

2.2	 Vorgaben	des	Regionalplanes	 
	 Südwestthüringen

Im Regionalplan für die Planungsregion Südwestthüringen werden fol-
gende Ziele für die Siedlungsentwicklung in der Region getroffen:

"Durch Innenentwicklung, Revitalisierung von Siedlungskernen, Erhö-
hung der Flächenproduktivität, Verbesserung der Infrastruktureffizienz, 
Sicherung von Freiräumen und Freihaltung von Retentionsflächen,  so-
wie durch interkommunale Abstimmungen bzw. Zusammenarbeit soll 
ein Beitrag zur nachhaltigen Siedlungsentwicklung erreicht werden. Da-
bei sollen auf der Grundlage der demographischen Veränderungen die 
zukünftigen Bedürfnisse der Daseinsvorsorge berücksichtigt werden." 

"Im Rahmen der Siedlungsentwicklung sollen die Funktionen Wohnen, 
Arbeiten, Versorgen und Erholen so geordnet werden, dass räumlich be-
dingter Verkehrsaufwand reduziert und einer Zersiedelung der Landschaft 
entgegengewirkt wird."

"Im Rahmen der Siedlungsentwicklung sollen bestehende Baugebiete 
ausgelastet sowie aufgrund ihrer Lage, Größe, Erschließung und Vorbe-
lastung geeignete Brach- und Konversionsflächen nachgenutzt werden, 
bevor im Außenbereich Neuausweisungen erfolgen."

Die vorliegende Bauleitplanung "Im Teichhofe" hat die Konversion eines 
bestehenden Garagenhofes im direkten Anschluss an die bebaute Ortsla-
ge in eine Wohnabufläche zum Ziel. Die Planung unterstützt damit die im 
Regionalplan formulierten Ziele für die Siedlungsentwicklung.
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2.3	 Vorgaben	der	Bauleitplanung

Das betreffende Gebiet ist im "Gemeinsamen Flächennutzungsplan 
Erbstromtal" für die Stadt Ruhla, sowie die Gemeinden Seebach und Wu-
tha-Farnroda eingetragen. Wirksam ist diese Plangrundlage seit dem Jahr 
2007. Das zu beplanende Gebiet ist im aktuell gültigen FNP teils als "Ge-
mischte Baufläche", teils als "Landwirtschaftliche Fläche" ausgewiesen.  
Angrenzend an das Gebiet finden sich folgende Flächenausweisungen im 
gültigen FNP:
• Im Westen: Gemischte Baufläche (Hauptstraße) / Landwirtschaftliche 

Fläche, Standort Feuerwehr
• Im Norden: Landwirtschaftliche Fläche angrenzend an Waldfläche
• Im Osten: Gemischte Baufläche (Am Teichberg) / Landwirtschaftliche 

Fläche
• Im Süden: Gemischte Baufläche im Bereich der örtlichen Hauptver-

kehrsstraße "Hauptstraße" mit Bachlauf
Das zu beplanende Gebiet im oben beschriebenen Geltungsbereich wird 
durch den Bebauungsplan "Im Teichhofe" entwickelt. Entsprechend des 
vereinfachten Verfahrens nach §13b BauGB zur Entwicklung des Bebau-
ungsplans bedarf es keines gesonderten Verfahrens zur Änderung des 
Flächennutzungsplans. Die geordnete städtebauliche Entwicklung des 
Gemeindegebietes wird nicht beeinträchtigt; der Flächennutzungsplan 
ist im Wege der Berichtigung anzupassen.
Die Flächenausweisung nach Berichtigung wird lauten:
• Wohnbaufläche § 5 Abs. 2, Nr. 1 BauGB

6 Auszug Flächennutzungs- und Land-
schaftsplanung o.M. mit Geltungsbe-
reich

Legende

Landwirtschaftliche Fläche

Wald / Gehölz

Grünflächen

Garten - und Grabeland

Dauerkleingärten

Wohnbaufläche

Gemischte Baufläche

Feuerwehr

Hauptverkehrsstraßen

Bach
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3.1 Lage im Ortszusammenhang

Das Plangebiet befindet sich am nördlichen Rand der Bebauungsstruk-
turen von Seebach. Aufgrund der lang gestreckten Ausdehnung der Ort-
schaft und der Ost-West-Orientierung der Siedlungsstrukturen befindet 
sich das Areal im gut angeschlossenen Zentrum von Seebach. Das Gebiet 
beschreibt den unmittelbaren Übergang von dichter besiedelten Wohn-
bauflächen und den Grünräumen in Form von Landwirtschaftlicher Flä-
che und Waldfläche im Norden des Gebietes. Die Orientierung des Ortes 
Seebach erfolgt entlang der Hauptverkehrsstraße B 88, wodurch sich 
auch das zu beplanende Gebiet unmittelbar in diesen Kontext einbindet. 

3.2 Infrastruktur

Das künftige Baugebiet ist über die Hauptstraße mit Anbindung an die 
B88 gut in das regionale Verkehrsnetz eingebunden. Die Bushaltestelle 
im Ortszentrum befindet sich in 300m Entfernung an der Neuen Straße 
und ist gut fußläufig erreichbar. Der Trink- und Abwasserverband Eise-
nach - Erbstromtal (TAV) zeichnet verantwortlich für die Versorgung des 
Gebietes mit Trinkwasser und für die Entsorgung des Abwassers. Das Ge-
biet wird an das örtliche Ver- und Entsorgungsnetz angeschlossen. Die 
Versorgung mit Trinkwasser sowie eine ordnungsgemäße Abwasserbe-
seitigung kann sicher gestellt werden. 
Alle notwendigen Infrastruktureinrichtungen befinden sich im Gemein-
degebiet. Ein Nahversorgungszentrum mit Supermarkt und Bäcker, die 
Gemeindeverwaltung sowie eine Apotheke befinden sich in fußläufiger 
Entfernung von ca 300m vom Plangebiet. Weitere Einzelhandelsgeschäf-
te wie Blumengeschäft, Café, u.a. sind verteilt im Zentrun der Gemeinde  
Seebach zu finden. EIn größeres Fachmarktzentrum mit umfassenden 
Einkaufsmöglichkeiten befindet sich in Thal. Die Versorgung der Bewoh-
ner ist damit gesichert. 
Ferner liegen im Gemeindegebiet Seebach fußläufig erreichbar vom 
Plangebiet die Grundschule "Am Wartberg", die KiTa "Wartbergzwerge" 
sowie die staatliche Regelschule "J. Dicel". Am östlichen Rand von See-
bach befindet sich der Jugendclub "Red Cube". Weitere Angebote hin-
sichtlich Kinderkrippe, Kindergarten und weiterführende Schulen sowie 
verschiedene Spiel-, Freizeit- und Bildungseinrichtungen sind in Ruhla an-
gesiedelt. Mit dem Sport- und Freizeitzentrum und dem Freibad in Thal 
befinden sich zudem großzügige Freizeit- und Erholungsangebote in der 
Nähe.
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8 Kartenauszug, Geoproxy Thüringen mit 
Ortslage Seebach und eingetragenen 
Schutzgebieten

Legende

Landschaftsschutzgebiet
"Thüringer Wald"

Naturpark "Thüringer 
Wald"

Flora-Fauna-Habitat-
Gebiet
" Wartberge bei Seebach"

Naturschutzgebiete " Ruine 
Scharfenberg" und "Eberts-
berge"

12 Begründung | EntwurfBEBAUUNGSPLAN "IM TEICHHOFE"

7 Kartenauszug, Geoproxy Thüringen mit 
Plangebiet und Kontext

3.3 Angrenzende Schutzgebiete 

Das Plangebiet befindet sich am nördlichen Rand der Ortslage Seebachs. 
Im Plangebiet und in unmittelbarer Umgebung des Plangebietes befin-
den sich keine Schutzgebiete. Das Landschaftsschutzgebiet „Thüringer 
Wald“ sowie der Naturpark "Thüringer Wald" beginnen südlich der Orts-
lage Seebachs.
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3.4 Topografie und Gelände

Die Topographie des Plangebiets ist weitestgehend eben. Entsprechend 
der baulichen Struktur entlang der Hauptstraße und für eine gute Belich-
tung wurde im städtebaulichen Entwurf eine Nord-Süd-Ausrichtung der 
zukünftigen Gebäude vorgeschlagen. Nördlich des Plangebietes steigt 
das Gelände an, südlich befindet sich der Graben - ein offen verlaufendes 
Teilstück des Krebsbaches. Im Anschluss hieran befindet sich die beste-
hende Wohnbebauung der historischen Ortslage auf ähnlicher Höhe wie 
das Plangebiet.  

3.5 Verkehrserschliessung

Örtliche und überörtliche Verkehrsanbindung
Das Baugebiet erhält eine direkte Anbindung an die Hauptstraße. Diese 
mündet in ca. 100m Entfernung in die B88, welche eine sehr gute über-
örtliche Anbindung durch die Anschlusstellen an die Autobahn 4 gewähr-
leistet. 

Verkehrserschließung innerhalb des Wohngebietes
Das Plangebiet wird von der Hauptstraße über die heutige Garagenzu-
fahrt  erschlossen. Die Zufahrt zu den Grundstücken erfolgt über eine 
ca. 80m lange und 4,75m breite, verkehrsberuhigte Wohnstraße, welche 
als Sackgasse ausgebildet wird. Am Eingang in die Wohnstraße wird ein 
einseitiger Wendehammer eingeordnet, welcher als Platz gestaltet und 
von parkenden Fahrzeugen freizuhalten ist. Hier können Fahrzeuge bis 
9,00m Länge (2-achsiges Müllfahrzeug) wenden. Der gesamte Straßen- 
und Platzraum wird seiner Nutzung entsprechend als verkehrsberuhig-
ter Bereich ausgewiesen. Die geplanten 8 Parzellen werden als Abzweig 
von dieser Wohnstraße auf ca. 80m Länge durch eine Wohnstraße im 
Sackgassenprinzip erschlossen. Im Wohngebiet wird damit kein Durch-
gangsverkehr entstehen. Ein Müllsammelstelle wird an der Einfahrt in 
den Wohnweg eingerichtet. Die notwendigen Anwohnerstellplätze sind 
innerhalb der privaten Grundstücksflächen herzustellen. Eine Stellplatz-
satzung gibt es nicht. Eine entsprechende Beschilderung zur Geschwin-
digkeitsreduzierung und zur Vermeidung von ungeordnetem Parken wird 
in der Umsetzung der Verkehrsanlagen zu berücksichtigen sein.
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9	 Blick	leicht	erhöht	von	Nordosten	über	
das	Plangebiet

10 Blick entlang des Krebsbaches (Gra-
ben) im Süden angrenzend an das 
Plangebiet

11 Blick in das Plangebiet entlang der 
entstehenden Erschließungsachse
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3.6 Nutzung

Derzeitige Nutzung
Die derzeitige Nutzung besteht aus Garagen mit ihren Zufahrten sowie 
aus landwirtschaftlich genutzten Flächen. 
Der Teil der Garagen sowie ein Nebengebäude, welche sich im Planbe-
reich befinden, sollen rückgebaut werden. 
Im südlichen Bereich des Plangebietes befindet sich ein Mischwasserka-
nal. Dieser soll weiterhin zur Abwasserentsorgung genutzt werden. Au-
ßerdem befindet sich südlich der geplanten Parzellen ein offener Graben 
des Krebsbaches. Die Zufahrt in das Gebiet führt hier über eine Brücke. 

Geplante Nutzung
Ziel des Bebauungsplanes ist die Umsetzung eines allgemeinen Wohn-
gebietes mit freistehenden Einfamilienhäusern und Doppelhäusern mit 
intensiver Durchgrünung. Das Wohngebiet wird als Standort für ca. 8 
Baurechte ausgewiesen. Es wird attraktiver Wohnraum für Familien ge-
schaffen.

3.7 Ver- und Entsorgung

Schmutzwasser
Die neue Kanalerschließung des Baugebietes erfolgt im Trennsystem. Das 
Schmutzwasser wird über den bestehenden Sammler DN300 im Süden 
des Plangebietes einer Kläranlage zugeleitet. Zur Herstellung ist der Ab-
schluss eines Erschließungsvertrages mit einem Bauträger erforderlich. 

Niederschlagswasser
Das Niederschlagswasser der öffentlichen sowie privaten Flächen wird 
im Trennsystem gesammelt und dem Krebsbach gebündelt zugeleitet. 
Hierfür ist eine wasserrechtliche Genehmigung bei der unteren Wasser-
behörde einzuholen. 
Eine versiegelungsarme Bauweise zur Reduktion des Oberflächenwasser-
abflusses und zur Unterstützung des natürlichen Wasserkreislaufes wird 
empfohlen. Es wird empfohlen, Zisternen mit einem Nutzinhalt von ca. 3 
bis 6m³ auf den privaten Grundstücken zu errichten. Überläufe der Zis-
ternen sollen ebenfalls dem Trennsystem zugeleitet werden. 

Trinkwasser
Zur Sicherung der Wasserversorgung ist ein Erschließungsvertrag mit 
dem TAV abzuschließen. Die Erschließung des Plangebietes erfolgt von 
der Hauptstraße.
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Gasversorgung
Angrenzend zum Plangebiet in der Hauptstraße befindet sich eine Gas-
leitung der Ohra Energie GmbH. Eine erdgastechnische Erschließung des 
Gebietes ist von der her Hauptstraße möglich.

Stromversorgung
Zur Stromversorgung ist ein Leitungsnetz neu zu verlegen. Die Anbindung  
an das Netz kann in der Hauptstraße erfolgen.

Telefon- / Breitbandversorgung
Das Leitungsnetz ist im Plangebiet neu zu herzustellen. Die Anbindung  
an das Netz kann in der Hauptstraße erfolgen.

Allgemeines zur Leitungsverlegung
Strom-, Wasser und Fernmeldeleitungen werden unter der Fahrbahn 
verlegt. Die jeweiligen Abstände nach den entsprechenden Richtlinien 
sind einzuhalten. 
Im Plangebiet sollen die Straßen- und Freiräume als qualitätsvoll gestal-
teter Gesamtraum wirken. Daher wird die oberirdische Verlegung von 
Versorgungsleitungen ausgeschlossen. 

Notwendige Planauskünfte müssen vor Beginn der Bauarbeiten einge-
holt werden. Sämtliche Kabelverlegungen erfolgen unterirdisch, ebenso 
die Gebäudeanschlüsse.
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4 B E G R Ü N D U N G  D E R  T E X T L I C H E N 
F E S T S E T Z U N G E N

4.1 Art der baulichen Nutzung

Als Art der baulichen Nutzung wird ein Allgemeines Wohngebiet (WA) 
festgesetzt. 
Die gemäß §4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen sind 
nicht zulässig, ebenso Schank- und Speisewirtschaften gem. §4 Abs.2, 
Satz 2 BauNVO. 

Ziel ist eine dem vorgefundenen Gebietscharakter entsprechende Ent-
wicklung für ruhiges Wohnen. 

4.2 Mass der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Grundflächenzahl (GRZ) 
sowie durch die Anzahl der maximal zulässigen Geschosse (oberirdische 
Geschosse, Vollgeschosse) festgesetzt. Die Festsetzungen sind in die Nut-
zungsschablonen eingetragen. Festgesetzt wird eine offene Bebauung 
mit einer Grundflächenzahl von 0,3 und maximal zwei Geschossen mit 
zusätzlichem Dachgeschoss. Es sind ausschließlich Einzel- und Doppel-
häuser zulässig. In beiden Teilgebieten sind ausschließlich Satteldächer 
und Flachdächer zulässig. 

Die Festsetzungen stellen eine Fortführung der vorgefundenen, dörflich 
gering verdichteten Baustruktur sicher.

4.3 Bauweise und überbaubare
 Grundstücksfläche

Als Bauweise gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO wird die offene Bauweise fest-
gesetzt. Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen 
definiert. Es sind nur Doppelhäuser und Einzelhäuser zulässig. Garagen 
/ Carports sind innerhalb des durch Baulinien abgegrenzten Baufeldes zu 
errichten. Eine Aufstellfäche von mind. 5,25m ab Bord der Erschließungs-
straße ist vor dem Garagengebäude zu gewährleisten. 

Nicht überbaubare Grundstücksflächen
Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Nebenanlagen bis 
zu einer Grundfläche von max. 15m² zulässig.
Im Vorgartenbereich zwischen Erschließungsstraße und Außenwand sind 
Nebenanlagen nicht zulässig, jedoch Zufahrten in üblicher Breite vor den 
jeweiligen Garagen / Stellplätzen. 
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Die Nebenanlagen müssen sich in ihrer Gestaltung dem raumprägenden 
Hauptgebäude unterordnen. 
Nicht überbaute Flächen und Vorgärten sind zu begrünen. Stein- und 
Schottergärten sind nicht zulässig.

Die Festsetzungen dienen der geordneten städtebaulichen Entwicklung 
entsprechend des vorgefundenen dörflichen Charakters, stellen die 
Funktionalität der Vorbereiche sicher und unterstützen eine klimage-
rechte Entwicklung grüner Lebensräume. 

4.4 Gebäudegestaltung

Höheneinstellung
Die Höhe der Oberkante Fertigfußboden Erdgeschoss (OKF-EG) darf bei 
allen zu erreichtenden Gebäuden mind. +0.00m bis max. +0,50m über OK 
Bord der dem Hauptbaukörper nächstgelegenen Verkehrsfläche liegen. 

Maßnahmen zum Schutz vor Schäden durch Starkregenereignisse
Gebäude sind bis 25cm über Gelände konstruktiv so zu gestalten, dass 
infolge von Starkregen oberflächlich abfließendes Wasser nicht eindrin-
gen kann.
Zum Schutz vor eindringendem Abwasser aus der Kanalisation in tieferlie-
gende Räume sind geeignete Schutzvorkehrungen vorzusehen, z.B. Hebe-
anlagen oder Rückstauklappen. 

Dachform
Als Dachform für Hauptgebäude sind ausschließlich Satteldächer oder 
Flachdächer zulässig.  
Die Firsthöhe bei Satteldächern wird mit maximal 9,00m über OK Bord 
der nächstliegenden Verkehrsfläche der Erschließungsstraße festgesetzt. 
Die maximale Höhe bei Flachdächern wird mit maximal 9,00m über OK 
Bord der nächstliegenden Verkehrsfläche der Erschließungsstraße bis OK 
Attika festgesetzt.

Fassadengestaltung, Wandoberflächen
Naturstammblockhäuser sowie Fassaden(-teile) aus Metall und Kunststoff  
sowie großformatige Fassadenplatten aus Faserzement sind unzulässig. 

DIe Festsetzungen zur Höheneinstellung ermöglichen angepasste und 
überprüfbare Gebäudevolumen und die sollen individuelle Geländemo-
dellierungen im Gebäudeumfeld minimieren. Das Einstellen des Erdge-
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schossniveaus oberhalb der Verkehrsfläche dient dem Schutz vor Über-
flutung infolge von Starkregen. 
Die Festsetzungen zu Dachform, Fassadengestaltung und Wandoberflä-
chen dienen einem harmonischen, dem Ort und  der Umgebung ange-
passten Gesamterscheinungsbild des neuen Quartieres.

4.5 Solar- und Photovoltaikanlagen

Solaranlagen und Photovoltaikanlagen sind nur auf Gebäuden zulässig. 
Solaranlagen auf dem Dach sind zulässig. 
Die Höhe der Attika darf durch technische, nicht raumbildende Bauteile 
(z.B. Solaranlagen, etc.) nicht überschritten werden.

Die technischen Anlagen dienen vorrangig der Versorgung der privaten 
Wohngebäude. Sie sollen deshalb im funktionalen und baulichen Ver-
bund mit diesen errichtet werden und möglichst nicht vordergründig in 
Erscheinung treten.

4.6 Garagen | Stellplätze | Nebenanlagen

Stellplätze und Zufahrten sind in wasserdurchlässiger Bauweise zu errich-
ten (z.B.  wassergebundene Decke, Rasengittersteine, Rasenfugenpflas-
ter, Verbundpflaster).
Tore in den Einfriedungen, die als Zufahrt zu den Garagen bzw. Stellplät-
zen dienen, dürfen nicht zum Straßenraum hin aufschlagen. 
Bewegliche Abfallbehälter sind von drei Seiten einzufrieden, wobei eine 
Einsichtnahme von der angrenzenden Verkehrsfläche aus unzulässig ist. 

Garagen, Carports und Stellplätze dominieren vielerorts den Gebietscha-
rakter der Neubaugebiete, Wohngebäude treten teilweise hinter über-
dimensionierten Garagen und Nebengebäuden zurück. Die getroffenen 
Festsetzungen sollen eine geordnete Unterbringung des ruhenden Ver-
kehres und gleichzeitig einen attraktiven Gebietscharakter im Sinne des 
städtebaulichen Entwurfes sicherstellen.

Bewegliche Abfallbehälter sind von drei Seiten einzufrieden, wobei eine 
Einsichtnahme von der angrenzenden Verkehrsfläche aus unzulässig ist.

Es gilt auch hier: im Sinne des attraktiven Gebietscharakters ist besonde-
rer Wert auf eine qualitätvolle Gestaltung der genannten Nebenanlagen 
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zu legen. Die Einsehbarkeit der Müllplätze ist aus diesem Grund zu ver-
meiden. Ein gut gestalteter Eingangsbereich als begrüßendes Gesicht ei-
nes neuen Gebäudes trägt sehr wesentlich zum positiven Erscheinungs-
bild bei.

4.7 Einfriedung

Im gesamten Plangebiet sind Einfriedungen nur als natürliche Hecken  
gem. Artenliste 1.3 oder transparente Einzäunungen bis zu einer maxi-
malen Höhe von 1,20m zulässig. 

Die Begründung hierfür liegt ebenfalls im Bestreben des städtebaulichen 
Konzeptes, die Schnittstellen zwischen privaten Gärten und umgebender 
Landschaft so natürlich wie möglich und dem Bestand entsprechend an-
gepasst auszubilden. Für die Hecken wurden bevorzugt heimische Arten 
ausgewählt, die als natürlicher Lebensraum genutzt werden können.

4.8 Wasserwirtschaft und
 Ver- und Entsorgung

Die Erschließung ist durch einen Erschließungsträger, nicht durch die TAV 
zu erbringen.
Die Erschließung ist im Trennsystem im Straßenkörper auszuführen. 
Das Schmutzwasser ist mit Genehmigung des TAV in den bestehenden 
Sammler DN300 nördlich des Krebsbaches einzuleiten.
Das Niederschlagswasser ist dem südlich des Plangebietes verlaufenden 
Krebsbach zuzuführen. Für die Einleitung des Regenwassers in den Krebs-
bach ist eine wasserrechtliche Genehmigung einzuholen. 
Zur Sicherung der Wasserversorgung ist ein Erschließungsvertrag mit 
dem TAV abzuschließen.
 
Versorgungsleitungen
Das Baugebiet ist an öffentliche Kanäle im Trennsystem anzuschliessen.
Das Baugebiet kann an das Gasversorgungsnetz angeschlossen werden.
Das Baugebiet wird an das Telekommunikationsnetz angeschlossen.
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Das Baugebiet wird an das öffentliche Stromversorgungsnetz angeschlos-
sen.
Das Baugebiet wird an die Wasserversorgungsanlage angeschlossen.

Die Erschließung des Plangebietes mit allen notwendigen Medien bildet 
die Voraussetzung für eine geordnete Nutzung.

4.9 Grünordnung

1. Private Grünflächen
Nicht überbaubare Grundstücksflächen
Pro Baugrundstück ist mindestens 1 mittelkroniger Laubbaum oder 1 
Obstbaum zu pflanzen. (Artenauswahl gem. Artenliste 1.1)
Pro Baugrundstück sind mindestens 2 Sträucher gem. Artenliste 1.2 zu 
pflanzen.

Die Einfriedung privater Flächen in Form von Hecken hat gem. der Arten-
liste 1.3 zu erfolgen. 
Hecken entlang öffentlicher Wege und öffentlicher Grünflächen sind nur 
als geschnittene Hecken gem. Artenliste 1.3 bis zu einer Höhe von 1,20m 
zulässig. 

Dachbegrünung
Flachdächer sind intensiv oder extensiv zu begrünen.
Ausgenommen sind Dachflächen, die als Dachterrassen genutzt werden. 
Die durchwurzelbare Mindestsubstratstärke muss mindestens 10cm be-
tragen.

2. Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung
Notwendig Eingriffe in vorhandene Gehölz- oder Vegetationsbestände 
sind außerhalb der Brutzeit in einem Zeitraum ab 01. Oktober bis 28. Feb-
ruar vorzunehmen. Gehölze dürfen nur außerhalb der Brut- und Aufzucht-
zeiten von Vögeln entfernt werden.
Auf das Vogelschlag-Risiko wird hingewiesen. Daher sollten, wenn groß-
flächige Fassadenabschnitte als Glasflächen ausgebildet werden, diese 
mit UV-reflektierendem Glas (Vogelschutzglas) versehen werden.  



22 Begründung | EntwurfBEBAUUNGSPLAN "IM TEICHHOFE"

Die Entsorgung von Grünschnitt/ Gehölzschnitt in die umgebende Land-
schaft ist verboten.

Es wird empfohlen, für Vögel Nisthilfen an geeigneten Flächen der Ge-
bäude anzubringen (z.B. Dach- und Balkonunterstände vorzugsweise in 
fensterlosen Fassadenbereichen). Fledermäuse können ebenfalls durch 
spezielle Fledermauskästen oder einfache Blendbretter an der Fassade 
gefördert werden.

Bei der Anlage der Gärten sollte auf die Auswahl autochtone, bienen-
freundlicher Gewächse geachtet werden, die ganzjähig ein Nahrungsan-
gebot und Nistplätze für heimische Insekten und Vögel bieten.

Die festgesetzten, grünordnerischen Maßnahmen dienen der Entwick-
lung der Freiräume gemäß den Anforderungen an klimagerechte und 
vielfältige Lebensräume für Flora und Fauna. 
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Artenliste 1.1:

Mittelkronige Bäume:
Acer campestre    -  Feldahorn
Alnus incana    -  Grauerle
Carpinus betulus    -  Hainbuche
Juglans regia    -  Walnuss
Prunus padus   -  Traubenkirsche
Sorbus aria    -  Echte Mehlbeere

Obstbäume
Malus domestica    -  Apfel
Cydonia oblonga    -  Quitte
Prunus domestica   -  Pflaume
Prunus avium / 
Prunus cerasus    - Kirsche
Pyrus domestica    -  Birne

Mindestgrößen:
Hochstamm, 3xv., mB., StU: 18-20 cm / 
mehrstämmiger Solitär, 3xv., mB, mind. 4 Grundstämmen 200-250cm
Kern- und Obstbäume als Hochstamm, 3xv, mB, StU: 16-18cm
 
Artenliste 1.2 / Artenliste Sträucher:
Amelanchier lamarckii 
oder A. ovalis   -  Felsenbirne
Cornus mas     - Kornellkirsche
Cornus sanguinea    -  Roter Hartriegel
Crateagus monogyna   -  Eingriffliger Weißdorn
Rosa arvensis /canina  -  Feldrose/ Hunds-Rose
Corylus avellana    -  Haselnuss
Euonymus europaeus   - Pfaffenhütchen
Viburnum opolus    -  Gewöhnlicher Schneeball

Artenliste 1.3 / Artenliste Hecke
Carpinus betulus    -  Hainbuche
Fagus sylvatica    -  Buche 
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4.10 Hinweise

Denkmalschutz
Aufgefundene Bodendenkmäler sind unverzüglich bei der Gemeinde 
oder der Denkmalschutzbehörde anzuzeigen sowie unverändert zu be-
lassen. Die Fortsetzung der Erdarbeiten bedarf in diesem Fall der Geneh-
migung.

Baugrund
Zur Beurteilung der Tragfähigkeit des Baugrundes, eventueller Verun-
reinigungen, der Versickerungsfähigkeit sowie des Grundwasserstandes 
sind mit der Planung zur Baugenehmigung entsprechende Baugrundun-
tersuchungen vorzulegen.

Altlasten
Es sind keine Altlastenverdachtsflächen im Geltungsbereich bekannt. 
Im Thüringer Altlasteninformationssystem sind keine altlastenverdächti-
gen Flächen oder Altstandorte eingetragen.

Oberirdische Gewässer 
Im Planungsbereich sind keine oberirdischen Gewässer und deren Über-
schwemmungsbereiche betroffen.

Niederschlagswasserentsorgung
Die Bauwerke sind gegen eventuell auftretendes Schicht- und Ober-
flächenwasser zu schützen (z.B durch wasserdichte Wannen). Grund-, 
Quell,- Drainage-, Hang-, und Sickerwasser sind dem Trennsystem zu-
zuführen. Zur Niederschlagswassernutzung wird die Anlage von Regen-
wasser- zisternen zur Brauchwassernutzung (z.B Gartenbewässerung, 
Toilettenspülung) mit einem Fassungsvermögen von etwa 3m³ bis 6m³ 
empfohlen. Überläufe der Zisternen sollen ebenfalls der Regenrückhal-
tung zugeleitet werden. Eine versiegelungsarme Bauweise zur Unterstüt-
zung des natürlichen Wasserkreislaufes wird empfohlen.

Wasserversorgung
Das Gebiet wird durch Rohrnetzerweiterung an das Versorgungsnetz des 
Trink- und Abwasserverbandes Eisenach- Erbstromtal angeschlossen.  
Der zusätzliche Bedarf des Gebietes für die Versorgung der Haushalte mit 
Trinkwasser und die Bereitstellung der erforderlichen Menge an Lösch-
wasser wird bei der künftigen Wasserbedarfsplanung berücksichtigt. 
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Klimaschutz
Im Interesse einer zukunftsfähigen, nachhaltigen Energieversorgung und 
angesichts der nur begrenzten Verfügbarkeit fossiler Energieressourcen 
sowie aus Gründen des Umwelt- und Klimaschutzes sollten die Gebäude 
so geplant werden, dass auf Dauer ein möglichst geringer Energiebedarf 
entsteht. Die Energieeinsparverordnung (EnEV) in der jeweils geltenden 
Fassung ist dabei zu beachten.

Bodenschutz
Vor Beginn der baulichen Anlagen auf dem Grundstück ist der Oberbo-
den abzutragen, seitlich zu lagern und nach Abschluß der Baumaßnahme 
wieder einzubauen. Nicht mehr benötigte Oberböden sind für die Bo-
denverbesserung in der örtlichen Landwirtschaft zu verwenden. Hierbei 
ist § 12 der Bundesbodenschutzverordnung zu beachten.

Brandschutz
Die erforderlichen Zufahrts- / Aufstellmöglichkeiten für die Feuerwehr 
sowie die Löschwasserversorgung sind im Zuge der detaillierten Erschlie-
ßungsplanung in Abstimmung mit der Feuerwehr sicherzustellen und 
entsprechend zu beschildern.
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4.1 Städtebauliche Auswirkungen

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes muss der gültige Flächen-
nutzungsplan angepasst werden. Die Ausweisung erweitert die Ortsla-
ge Seebach um 8 Wohnparzellen. Durch die geplante Konversion eines 
untergenutzten Garagenstandortes wird das Ortsbild kompakt weiter-
entwickelt und eine Zersiedelung der Landschaft vermieden. Durch die 
Festsetzungen von Art und Maß der baulichen Nutzung wird eventuell 
auftretenden negativen Auswirkungen auf das Gesamtbild entgegenge-
wirkt. Entsprechende Nutzungsbeschränkungen sollen einer ungewoll-
ten Entwicklung in städtebaulicher Hinsicht entgegenwirken. Für die Ge-
meinde Seebach stellt die Ausweisung der Fläche eine Aufwertung als 
Wohnort dar.

4.2 Umweltrelevante Auswirkungen

Es befinden sich keinerlei Schutzgebiete innerhalb des Geltungsbereiches 
bzw. in unmittelbarer Umgebung. Die geplante Wohnbebauung  in offe-
ner Bauweise mit geringer Verdichtung entspricht den in unmittelbarer 
Umgebung vorgefundenen Strukturen. Durch den Rückbau von Garagen 
und die gärtnerische Anlage der nicht überbauten Grundstücksflächen 
gem. den getroffenen Festsetzungen werden sich die Eingriffe voraus-
sichtlich ausgleichen.
Die geplante Bebauung lässt damit keine erheblichen Umweltauswirkun-
gen erwarten. Von der Umweltprüfung und dem Umweltbericht wird 
entsprechend §13 BauGB abgesehen.

4.3 Immissionsschutz

Nördlich des Geltungsbereiches befinden sich weiterhin privat genutzte 
Garagen. Konflikte für die Wohngebietsausweisung durch die Lärmaus-
breitung und Geräuschentwicklung werden nicht erwartet. Der im neuen 
Wohngebiet verursachte Verkehr entspricht dem Gebietscharakter und 
stellt keine Beeinträchtigung dar. 

4.4 Verkehrliche Auswirkungen

Durch die Erschließung von Bauparzellen ist von einem sehr geringfügig 
höheren Verkehrsvorkommen in der Peripherie des Plangebietes auszu-
gehen. Das Verkehrsaufkommen führt zu keiner merklichen Belastung 
durch den Ziel- und Quellverkehr der Anwohner, die den Charakter eines 
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allgemeinen Wohngebiets übersteigt. Dies wird insbesondere durch die 
Erschließung im Sackgassenprinzip gewährleistet, die ein Durchfahren 
unmöglich macht, sodass sich der tatsächliche Verkehr ausschließlich auf 
die neuen Anwohner beschränken wird.
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Grundlagen der Planung / Rechtsgrundlagen:
BauGB in der derzeit gültigen Fassung
BauNVO in der derzeit gültigen Fassung
Thüringer Bauordnung (ThürBO) in der derzeit gültigen Fassung
Flächennutzungsplan Ruhla, Seebach, Wutha-Farnroda von 2007
Regionalplan Südwestthüringen
Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) in der derzeit gültigen Fassung
Geobasisdaten der Thüringer Kataster- und Vermessungsverwaltung, 17.02.2020

Literatur und Quellen:
http://www.geoproxy.geoportal-th.de (abgerufen am 17.06.2020 / 25.06.2020)
https://www.seebach-wartburgkreis.de/wp-content/uploads/2015/12/Flächennutzungsplan.pdf  
(abgerufen am 2.07.2020)
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Verbindliche Bestandteile der Bauleitplanung
Planteil Bebauungsplan mit Festsetzungen und Hinweisen

Anlagen / Fachgutachten

01 |  Plangrundlagen
02 | TEN Thüringer Energienetze vom 24.06.2020
  - Stromversorgungsanlagen
  - Erdgasversorgungsanlagen (keine vorhanden)
03 |  TAV Trink- und Abwasserverband Eisenach - Erbstromtal
  - Lageplan Abwasserkanal / Trinkwasserleitungen vom 25.06.2020
  - Erschließungsauskunft Skizze + Mail vom 16.06.2020
04 |  Ohra Energie GmbH
  - Auszug Gasnetzplan + schriftl. Auskunft vom 05.08.2020
05 |  Auszug aus dem Altlastenkataster
  - Auskunft THALIS vom 13.07.2020 (keine Eintragungen)
06 |  Geländevermessung vom 26.11.2020 Vermessungsingenieur Holger Schmidt)




